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Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt, 
 
nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zu Ihren HzV-Verträgen mit LKK, BKK und EK in Bayern. 
Wir bitten Sie, die Informationen in Ruhe durchzulesen, unbedingt zu beachten und den Infobrief 
auch an Ihr Praxisteam weiterzureichen!  
 
Bitte beachten Sie: Bitte reichen Sie Abrechnung Quartal 3/2010 bis zum 08.10.2010 ein. Bei der 
kommunizierten Frist 05.10.2010 handelt es sich um ein Versehen. 
 
1. Versicherteneinschreibung innerhalb einer Gemeinschaftspraxis / BAG  

Ihr Patient entscheidet sich in der Regel bewusst für die Teilnahme an der HzV bei Ihnen oder den 
von ihm gewünschten Praxiskollegen (Betreuarzt). Wir bitten Sie daher, die Teilnahmeerklärung 
Versicherter und den Muster 16 Beleg (Versicherten-Einschreibebeleg) mit den zutreffenden Arzt-
daten zu bedrucken, um eine möglichst korrekte Zuordnung Ihrer Patienten gewährleisten zu können. 

 
2. Fristen Patienteneinschreibung 

Sie können Patienten für das Quartal 1/2011 einschreiben, wenn die Teilnahmeerklärung Versicher-
ter ausgefüllt (verbleibt in der Patientenakte) und der Muster 16 Beleg (Versicherten-
Einschreibebeleg) bis spätestens 01.11.2010 (Posteingang) an das Rechenzentrum der HÄVG ge-
sandt wurde. Bitte beachten Sie unbedingt die Postlaufzeit und schicken Sie die Belege rechtzeitig los. 
Um eine reibungslose Einschreibung Ihrer Patienten zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen die Versi-
cherten-Einschreibebelege in regelmäßigen Abständen an die auf dem Beleg angegebene Adresse zu 
senden. In der Anlage erhalten Sie eine Übersicht der Patienten-Einschreibefristen für 2011. 

 
3. Abschluss weiterer BKK-HzV-Verträge 

Im Rahmen der vierten Nachmelde-Teilnahmeerklärung vom 07.06.2010 haben Sie Ihre Teilnahme 
auch für alle zukünftigen noch in den Schiedsverfahren festgelegten sowie freiwillig unterzeichneten 
HzV-Verträgen mit BKK erklärt. 

Die HzV-Verträge mit folgenden BKK werden finanztechnisch zum 01.01.2011 wirksam: 

• Bahn BKK 

• BKK MAN und MTU München 

• BKK Herford-Minden-Ravensberg 



 

• BKK VBU – Verkehrsbau Union 

• BKK Shell/Life 

• BKK MTU Friedrichshafen 

• BKK ENKA 

• BKK Groz-Beckert 

Die Einschreibung der Patienten können Sie für das Quartal 01/2011 bis 01.11.2010 (Posteingang an 
das Rechenzentrum der HÄVG) vornehmen. Bitte beachten Sie die Postlaufzeit. 

 
4. Abrechnungsinformationen innerhalb einer Gemeinschaftspraxis / BAG 

Innerhalb einer Gemeinschaftspraxis / BAG kann die Behandlung von eingeschriebenen HzV-
Versicherten bei den o.g. HzV-Verträgen von jedem Hausarzt der BAG erbracht werden. 
Wird der Betreuarzt (der Hausarzt, bei dem der Patient eingeschrieben ist) durch einen Praxiskollegen 
(laut Vertragstext Stellvertreterarzt) innerhalb der Gemeinschaftspraxis / BAG vertreten, muss die Ver-
tragssoftware sicherstellen, dass sämtliche dokumentierten Abrechnungsdaten mit den Stellvertreter-
informationen automatisch im Namen des Betreuarztes übermittelt werden. Dies bedeutet konkret, 
dass in einer Gemeinschaftspraxis / BAG jeder HzV-Hausarzt für den anderen Leistungen erbringen 
kann, die Abrechnung jedoch ausschließlich über die LANR des Betreuarztes erfolgt. 

Jeder Hausarzt muss eine eigene Abrechnungs-CD pro Vertrag an die folgende Adresse senden:  

                     HÄVG – c/o ARZ Service GmbH, Landstr. 39-41, 42781 Haan 

 
5. Information zu den  ICD-10 Codes (gilt nicht für den LKK HzV-Vertrag)  

Die für die Abrechnung des Zuschlages für chronisch Kranke (P3) notwendige Diagnosen haben sich 
bei den HzV-Verträgen mit BKK und EK wie folgt geändert:  

Folgende ICD-10 Codes sind im ICD Katalog 2010 nicht mehr enthalten: 

I-Diagnosen: 11.0, 12.0, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.20, 13.21, 13.9, 25.5, 27.2, 42.8, 50.0, 50.1 

N-Diagnosen: 18.8, 18.81, 18.82, 18.83 

Folgende ICD-10 Codes wurden hinzugefügt: 

N-Diagnosen: 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 

 



 

 
6. Abrechnungsnachweis 

Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Abrechnungsnachweis die nachfolgenden Positionen, abweichend 
von der jeweiligen Vergütungsanlage, entsprechend der Nomenklatur des AOK Bayern-HzV-Vertrages 
wie folgt ausgewiesen werden: 

• P1 wird als SP ausgewiesen.  

• P2 wird als GP ausgewiesen. Entsprechend der Unterteilung der P2 im LKK-HzV-Vertrag wird 
die P2 A als GP A sowie die P2 B als GP B ausgewiesen.  

• P3 wird als BBP ausgewiesen. 

• 01100 wird als IN1 ausgewiesen 

• 01101 wird als IN2 ausgewiesen 

 
Für telefonische Anfragen zu allgemeinen Vertragsfragen und Teilnahmestatus wenden Sie sich bitte an 
die folgende Rufnummer:  

Kundenservice der HÄVG: Telefon: 02203 / 57 56 11 11 (Mo. bis Fr. 9:00 bis 17:00 Uhr) oder per E-Mail 
an kundenservice@hausaerzteverband.de oder vertraege@bhaev.de 

 
Informationen zu den HzV-Verträgen finden Sie unter www.hausaerzte-bayern.de und 
www.hausaerzteverband.de in der Rubrik Hausarztverträge.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr BHÄV / HÄVG Team 



Übersicht 
Vertragliche Fristen für die Patienteneinschreibung  

HzV-Verträge 
(Stand 01.09.2010, Angaben ohne Gewähr) 

 

Fristen 2011 
HzV-Vertrag 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 

AOK-HzV 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

LKK-HzV 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

BKK-HzV 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

EK-HzV 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

Vereinigte IKK-HzV 10.11. 10.02. 10.05. 10.08. 

IKK classic,  
IKK gesund plus, 
BIG direkt IKK 

01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

Knappschaft HzV 01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

Krankenkasse für 
Gartenbau HzV 

01.11. 01.02. 01.05. 01.08. 

 

Das Datum ist der Tag des spätesten Posteingangs der Patientenein-
schreibebelege bei der verarbeitenden Stelle (sprich HÄVG-Rechen-
zentrum, AOK Bayern bzw. Vereinigten IKK) gemeint. 
 
Die Adressen der verarbeitenden Stelle finden Sie auf den Patienten-
einschreibebelegen. 
 

HzV-Vertrag 
Verarbeitende 

Stelle 
Adresse der verarbeitenden Stelle 

AOK-HzV 
AOK 

Zuständige Direktion der AOK Bayern (Übersicht 
www.hausaerzteverband.de) 

LKK-HzV HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

BKK-HzV HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

EK-HzV HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

Vereinigte IKK-HzV 
Vereinigte IKK 

Vereinigte IKK – Zentrale Beleglesung 
Postfach 1160, 33041 Paderborn 

IKK classic,  
IKK gesund plus, 
BIG direkt IKK 

HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

Knappschaft HzV HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

Krankenkasse für 
Gartenbau HzV 

HÄVG 
Rechenzentrum 

HÄVG – c/o ARZ Service GmbH 
Landstr. 39-41, 42781 Haan 

 

 Bitte beachten Sie unbedingt die Postlaufzeit.  

 Senden Sie die Patienteneinschreibebelege daher möglichst 
wöchentlich an die verarbeitende Stelle. 

 Senden Sie die Patienteneinschreibebelege mindestens drei Tage 
vor Fristablauf per Post an die verarbeitende Stelle.  


